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Stellungnahme der Interessenvertretung der Lehrkräfte in Schleswig-Holstein (IVL-SH) zum 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
Sehr geehrte Mitglieder des Bildungsausschusses,

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf.

Formale Einordnung:
Zunächst ist festzuhalten, dass die derzeitige Landesregierung bereits im Koalitionsvertrag das 
politische Vorhaben vereinbarte, den Gemeinschaftsschulen im Rahmen der KMK-Vereinbarungen 
die Freiheit zu geben, ÄeigenVWlndig �beU die FRUm deU Differenzierung (äußere und innere 
DiffeUen]ieUXng) (]X) enWVcheiden.³ Nun steht zwar in der KMK-Vereinbarung, dass dies auch die 
Möglichkeit zur Errichtung abschlussbezogener Klassen beinhalte, aber der § 43, Abs 1 SchulG,
der unter den Vorgängerregierungen mehrfach geändert wurde, schließt diese in der jetzigen
Fassung definitiv aus. Folglich handelt es sich bei dem Gesetzentwurf der AFD-Fraktion lediglich 
um die rechtliche Umsetzung eines politisch vereinbarten Projekts der Regierungskoalition.

Inhaltliche Stellungnahme:
Die Errichtung der Gemeinschaftsschule hat das vorgeblich zu lösende Problem einer wachsenden 
Bildungsungerechtigkeit angesichts gestiegener Schülerzahlen, die ohne Abschluss ihre Schule
verlassen, noch gesteigert, während die Bildungsqualität sank. Die Studie des Instituts zur
Qualitätsentwicklung im Bildungswesen hat im Jahr 2019 verdeutlicht, dass die am stärksten
differenzierenden Schulsysteme in Bayern und Sachsen insgesamt ein deutlich höheres
Leistungsniveau hervorbrachten als die übrigen Bundesländer. Dies gilt explizit auch im Hinblick
auf leistungsschwächere und benachteiligte Kinder.

Die Daten der NEPS Studie und deren Auswertung durch den Mannheimer Soziologen Hartmut
Esser bestätigen die Ergebnisse früherer Gesamtschulstudien der 70er Jahre und auch das der
ersten PISA Studie, in der die Ergebnisse der integrativen Systeme deutlich schwächer im
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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrte Mitglieder des Bildungsausschusses,


vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme in obiger Angelegenheit. Ich beschränke mich 
hierbei auf die für unseren Verband bedeutsamen Änderungen bei den Prüfungen an 
allgemeinbildenden Schulen sowie dem Lehrkräftebildungsgesetz.


Die grundsätzliche Zielsetzung der rechtlichen Änderungen begrüßen wir. Angesichts der 
Herausforderungen der Corona-Pandemie muss es Ziel des Gesetzgebers sein, den Schülerinnen 
und Schülern, aber auch den Lehrkräften in Ausbildung, Prüfungen zu ermöglichen und damit die 
Möglichkeit eines baldigen Berufseinstieges sicherzustellen.

Die Ergänzung des Schulgesetzes um drei Übergangsbestimmungen (§148a-c) findet unsere 
Zustimmung. Dies betrifft sowohl die zukünftig rechtlich eingeräumte Möglichkeit der Abnahme von 
Prüfungen an Samstagen sowie beweglichen Ferientagen als auch die Abweichungen in den 
Prüfungsabläufen bishin zum möglichen Entfall einzelner Prüfungsteile. Wir begrüßen weiterhin die 
Regelungen zur Berücksichtigung der Leistungen im 2. Halbjahr bei der Notenfindung, insbesondere 
die Möglichkeit der angemessenen Gewichtung  fachbezogener Leistungen außerhalb des 
Präsenzunterrichtes, sofern sie sich zu Gunsten der Schülerin oder des Schülers auswirken. Dies 
werten wir als einen notwendigen Beitrag zur Leistungsgerechtigkeit. Die weiteren Änderungen im 
Prüfungsablauf an den allgemeinbildenden Schulen halten wir für sinnvoll.


Angesichts des Lehrkräftemangels im Land sowie des berechtigten Interesses der Lehrkräfte in 
Ausbildung auf einen zeitnahen Einstieg in den Arbeitsmarkt halten wir die befristete Aussetzung der 
Prüfungsstunden und ihren Ersatz durch Hausarbeiten für sinnvoll und vertretbar, solange das 
Infektionsgeschehen einen geregelten Präsenzunterricht verhindert.
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